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Zum 1.2.2017 sind mit dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) neue 
Informationspfl ichten für Unternehmen im Bereich der Verbraucherschlich-
tung in Kraft getreten. 

Nach dem VSBG müssen diese allgemein auf ihrer Webseite und in ihren Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) darüber informieren, ob sie

 » bereit sind oder
 » beispielsweise als Unternehmen im Bereich der Energieversorgung oder im Luftver-

kehr gesetzlich verpfl ichtet sind oder
 » sich freiwillig etwa als Mitglied eines Trägervereins einer Schlichtungsstelle ver-

pfl ichtet haben, 

an einem Schlichtungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 
Die Teilnahme kann, soweit dem keine gesetzlichen Regelungen entgegenstehen, auch 
auf bestimmte Konfl ikte oder bis zu einer bestimmten Wertgrenze beschränkt werden. 

Sind Unternehmen allgemein nicht bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen, müssen sie ihre künftigen Vertragspartner 
darüber ebenfalls auf ihrer Webseite und in ihren AGB informieren. 

Unternehmen, die zur Teilnahme an Schlichtungsverfahren bereit oder verpfl ichtet sind, 
müssen darüber hinaus auf die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle hinweisen. Der 
Hinweis muss die genaue Anschrift und die Webseite der zuständigen Verbraucher-
schlichtungsstelle enthalten. 

Zudem müssen Unternehmen dann, wenn es zu einem Streit mit einem Kunden aus 
einem Verbrauchervertrag kommt, diese schriftlich oder per E-Mail darüber informieren, 
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an welche Verbraucherschlichtungsstelle sie sich wenden können. Gleichzeitig müssen 
sie mitteilen, ob sie zur Teilnahme am Verfahren dieser Stelle bereit oder verpfl ichtet sind.

Die Informationspfl ichten nach dem VSBG gelten grundsätzlich für jedes Unternehmen, 
das Verträge mit Verbrauchern abschließt. Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten 
sind davon befreit, auf ihrer Webseite und in ihren AGB allgemeine Informationen über 
eine Verbraucherschlichtung zur Verfügung zu stellen.

Bitte beachten Sie: Maßgeblich ist die Kopfzahl der Personen, nicht die Summe ihrer 
Arbeitskraftanteile, zum 31.12. des Vorjahres. Für Unternehmen, die sich zur Teilnahme 
an Schlichtungsverfahren verpfl ichtet haben oder gesetzlich verpfl ichtet sind, gilt diese 
Ausnahme nicht.
  
 

Für das unerwünschte Zusenden einer E-Mail-Werbung kann unter Kaufl eu-
ten – nach vorausgegangenem Vertragsstrafeversprechen – eine Vertrags-
strafe von 3.000 € zu zahlen sein. Zu dieser Entscheidung kam das Oberlan-
desgericht Hamm (OLG) in seinem Urteil vom 25.11.2016.

In dem entschiedenen Fall erhielt der Betreiber einer Kfz-Vertragswerkstatt 2011 von 
einem Werbemedienhändler gegen seinen Willen E-Mail-Werbung. Daraufhin mahnte 
er den Händler ab, welcher dann der Werkstatt gegenüber eine strafbewehrte Unter-
lassungserklärung abgab. In dieser Erklärung verpfl ichtete sich das Unternehmen, im 
Wiederholungsfall eine Vertragsstrafe von 3.000 € zu zahlen. 

Im August 2014 erhielt der Werkstattbetreiber eine weitere Werbe-E-Mail mit einem 
Verkaufsangebot des Händlers. Daraufhin forderte der Werkstattinhaber das Werbeun-
ternehmen zur Zahlung der vereinbarten Vertragsstrafe und zur Abgabe einer neuen 
Unterlassungserklärung mit einer höheren Vertragsstrafe auf. Der Händler reagierte ab-
lehnend und bestritt eine weitere E-Mail gesandt zu haben.

Das OLG hat nach dem Einholen eines Sachverständigengutachtens zur Übermittlung 
der umstrittenen E-Mail dem Werkstattbesitzer die Vertragsstrafe zugesprochen. Das 
Gericht konnte auch kein erhebliches Missverhältnis der Vertragsstrafe zum Gewicht der 
Zuwiderhandlung feststellen.

Ansprüche eines GmbH-Geschäftsführers und Mehrheitsgesellschafters auf 
fortlaufende Ruhegeldzahlungen aus einem mit der GmbH geschlossenen 
Pensionsvertrag sind als Arbeitseinkommen anzusehen und pfändbar. Das 
haben die Richter des Bundesgerichtshofs (BGH) in ihrem Beschluss vom 
16.11.2016 entschieden.

Entsprechend der Zivilprozessordnung (ZPO) sind Arbeitseinkommen die Dienst- und 
Versorgungsbezüge der Beamten, Arbeits- und Dienstlöhne, Ruhegelder und ähnliche 
nach dem einstweiligen oder dauernden Ausscheiden aus dem Dienst- oder Arbeitsver-
hältnis gewährte fortlaufende Einkünfte.

Als Arbeitseinkommen gelten auch sonstige Vergütungen für Dienstleistungen aller Art, 
die die Erwerbstätigkeit des Schuldners vollständig oder zu einem wesentlichen Teil in 
Anspruch nehmen. Vergütungen für Dienstleistungen werden dabei unabhängig davon 
erfasst, ob die Entgelte aufgrund eines freien oder abhängigen Dienstvertrags gewährt 
werden. Wesentlich ist vielmehr, dass es sich um wiederkehrend zahlbare Vergütungen 
für selbstständige oder unselbstständige Dienste handelt, die die Existenzgrundlage des 
Dienstpfl ichtigen bilden.

Für die Einstufung solcher Ruhegeldzahlungen als Arbeitseinkommen im Sinne der ZPO 
kommt es nicht darauf an, ob es sich bei einem Geschäftsführer um einen Mehrheitsge-
sellschafter handelt oder nicht.

In ihrem Wortlaut differenziert die Regelung in der ZPO nicht danach, ob es sich um Ver-
gütungen des Schuldners für eine Tätigkeit aus einem freien oder abhängigen Dienstver-
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trag handelt. Erforderlich aber auch ausreichend ist, dass der Schuldner die Vergütung 
als wiederkehrende Leistungen von dem Dienstherrn für seine Erwerbstätigkeit oder 
nach Beendigung des Dienstverhältnisses für seine Altersversorgung erhält.

   
Ein Reiseveranstalter ist verpfl ichtet, die Reise so zu erbringen, dass sie die 
zugesicherten Eigenschaften hat und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den 
Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder nach dem Vertrag vo-
rausgesetzten Nutzen aufheben oder mindern. Ist die Reise in diesem Sinne 
mangelhaft, mindert sich für die Dauer des Mangels der Reisepreis.

Damit der Reisende eine Reisepreisminderung gegenüber dem Veranstalter geltend 
machen kann, muss er den Mangel anzeigen. Dieses geschieht in der Regel vor Ort 
beim zuständigen Reiseleiter. Verletzt der Reisende diese Obliegenheit, den Mangel an-
zuzeigen, steht ihm regelmäßig kein Anspruch auf Preisminderung zu. Nach Auffassung 
des Gesetzgebers soll die Anzeige des Mangels dem Reiseveranstalter Gelegenheit ge-
ben, dem Mangel abzuhelfen und für die Zukunft eine vertragsgemäße Leistung sicher-
zustellen.

Die Richter des Bundesgerichtshofs haben nun in ihrem Urteil vom 19.7.2016 entschie-
den, dass die Anzeige eines Reisemangels durch den Reisenden nicht schon deshalb 
entbehrlich ist, weil dem Reiseveranstalter der Mangel bereits bekannt ist.
 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich am 25.1.2017 mit der Frage befasst, 
ob der Vermieter einer Eigentumswohnung auch noch nach Ablauf der Jah-
resfrist für die Abrechnung über die Betriebskosten eine Nachforderung gel-
tend machen kann, wenn der WEG-Verwalter verspätet abgerechnet hat. 

Folgender Sachverhalt lag den BGH-Richtern zur Entscheidung vor: Der Mieter einer 
in einer Wohnungseigentumsanlage gelegenen Wohnung zahlte neben der Nettomiete 
auch monatliche Betriebskostenvorauszahlungen. Der Mietvertrag enthielt eine hand-
schriftliche Ergänzung, wonach die Betriebskosten jährlich nach Genehmigung der 
Abrechnung in der Eigentümerversammlung mit dem Mieter abgerechnet werden. Die 
Betriebskosten für die Jahre 2010 und 2011 rechnete der Vermieter gegenüber dem 
Mieter erst mit Schreiben vom 7.12.2013 ab, nachdem die Wohnungseigentümerge-
meinschaft (WEG) kurz zuvor den Beschluss über die Jahresabrechnungen der Woh-
nungseigentümer gefasst hatte.

Der BGH entschied dazu, dass der Vermieter einer Eigentumswohnung grundsätzlich 
auch dann innerhalb der Jahresfrist über die Betriebskosten abzurechnen hat, wenn 
der Beschluss der Wohnungseigentümer über die Jahresabrechnung noch nicht vor-
liegt. Nur wenn der Vermieter die Verspätung nicht zu vertreten hat, wofür er darle-
gungs- und beweisbelastet ist, kann er nach Ablauf der Frist noch eine Nachforderung 
geltend machen. Eine hiervon abweichende Vereinbarung ist unwirksam. 

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) ist über die Vorauszahlungen für Betriebskos-
ten jährlich abzurechnen. Diese Abrechnungspfl icht ist nicht davon abhängig, dass 
dem Vermieter einer Eigentumswohnung bereits der Beschluss über die Jahresab-
rechnung der WEG vorliegt, die regelmäßig als Grundlage für die Betriebskostenab-
rechnung gegenüber dem Mieter genutzt wird.

Eine solche (ungeschriebene) Voraussetzung ist der Vorschrift nicht zu entnehmen, er-
gibt sich auch nicht aus den Gesetzesmaterialien und wäre insbesondere mit dem Zweck 
der Vorschrift, Abrechnungssicherheit für den Mieter und – durch eine zeitnahe Abrech-
nung der Betriebskosten – rasche Klarheit und Rechtssicherheit über die gegenseitigen 
Forderungen der Mietvertragsparteien zu schaffen, nicht vereinbar.

Nach dem Sozialgesetzbuch haben Versicherte Anspruch auf ein sog. „Kin-
derkrankengeld“, wenn es nach ärztlichem Zeugnis erforderlich ist, dass sie 
zur Beaufsichtigung, Betreuung oder Pfl ege ihres erkrankten und versicher-
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 Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! 
  Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
 Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

ten Kindes der Arbeit fernbleiben, eine andere in ihrem Haushalt lebende Person das 
Kind nicht beaufsichtigen, betreuen oder pfl egen kann und das Kind das 12. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat oder behindert und auf Hilfe angewiesen ist. Der Anspruch auf 
Krankengeld besteht in jedem Kalenderjahr für jedes Kind längstens für 10 Arbeitstage, 
für alleinerziehende Versicherte längstens für 20 Arbeitstage. Der Gesamtanspruch be-
steht für Versicherte für nicht mehr als 25 Arbeitstage, für alleinerziehende Versicherte 
für nicht mehr als 50 Arbeitstage je Kalenderjahr. Die Arbeitspfl icht entfällt, wenn die 
o. g. Voraussetzungen vorliegen.

Übt ein Arbeitnehmer dieses Recht aus und erhält deswegen von seinem Arbeitgeber 
die Kündigung, ist diese unwirksam, da der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer bei einer 
Vereinbarung oder einer Maßnahme nicht benachteiligen darf, wenn dieser in zulässiger 
Weise seine Rechte ausübt.

In einem Fall aus der Praxis hatte ein alleinerziehender Vater während seiner Probezeit 
von seinem Recht Gebrauch gemacht und war von der Arbeit ferngeblieben. Von seinem 
Arbeitgeber erhielt er eine fristgerechte Kündigung. Hier entschieden die Richter des 
Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz, dass diese Kündigung wirksam ist.

In ihrer Begründung führten sie dazu aus, dass hier das Kündigungsschutzgesetz keine 
Anwendung fi ndet, da die sechsmonatige Wartezeit im Kündigungszeitpunkt noch nicht 
abgelaufen war. Es handelte sich vorliegend um eine sog. Probezeitkündigung.

   
In einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 20.1.2016 wur-
de einem Arbeitnehmer im Februar 2013 fristlos gekündigt. Für den Fall, dass 
die fristlose Kündigung unwirksam ist, wurde in dem Kündigungsschreiben 
hilfsweise und vorsorglich die ordentliche Kündigung zum nächstmöglichen 

Termin erklärt. Der Arbeitnehmer hielt die Kündigung für unwirksam, da das Kündi-
gungsschreiben nicht erkennen ließ, zu welchem Termin das Arbeitsverhältnis hilfsweise 
durch die ordentliche Kündigung enden sollte.

Die BAG-Richter beurteilten die Kündigung als wirksam. Wird eine ordentliche Kündi-
gung nicht isoliert erklärt, sondern nur hilfsweise für den Fall der Unwirksamkeit einer 
außerordentlichen fristlosen Kündigung, ist der Kündigungsempfänger nicht im Un-
klaren darüber, wann das Arbeitsverhältnis nach Vorstellung des Kündigenden enden 
soll. Die Beendigung soll offensichtlich bereits mit Zugang der fristlosen Kündigung 
erfolgen. Der Kündigungsempfänger muss und kann sich in seinem praktischen Handeln 
auf diesen Beendigungszeitpunkt einstellen. Unter diesen Umständen kommt es nicht 
darauf an, ob es ihm ohne Schwierigkeiten möglich ist, die Kündigungsfrist der hilfswei-
se erklärten ordentlichen Kündigung zu ermitteln.

Der Zusatz „hilfsweise“ oder „vorsorglich“ macht lediglich deutlich, dass der Arbeitgeber 
sich in erster Linie auf einen anderen Beendigungstatbestand beruft, auf dessen Rechts-
wirkungen er nicht verzichten will.
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